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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Landmarken AG und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) planen die Er-
schließung von Flächen zwischen Hüttenstraße und An der Landwehr in Bochum-Weitmar. Die ge-
planten Bauprojekte Wohnen am Park und Büro-/Laborgebäude (DGUV e. V.) an der Hüttenstraße 
werden durch das von der Bezirksregierung Arnsberg festgesetzte gesetzliche Überschwemmungs-
gebiet des Marbachs tangiert.  

Die Modellgrundlagen, Berechnungsmethoden und Ergebnisse sind aufgrund nicht vorliegender Do-
kumentation und Erläuterungen nicht nachvollziehbar und erscheinen in der Örtlichkeit als nicht plau-
sibel. Daher wurde die TUTTAHS & MEYER Ing.-GmbH mit der Überprüfung des Überschwem-
mungsgebietes im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme beauftragt. 

2 Zur Verfügung stehende Unterlagen 

 Planunterlagen BV Wohnen am Park als PDF. Landmarken, Stand März 2024 [1]. 

 Grundriss BV Wohnen am Park im DWG-Format. Landmarken, Stand Mai 2024 [2]. 

 Machbarkeitsstudie Institut für Prävention und Arbeitsmedizin (Abschlusspräsentation). Gerber 
Architekten, Stand Oktober 2020 [3]. 

 5m-Raster aus Befliegungsdaten vom 17.4.2024 im DWG-Format (incl. 3D) und als PDF. Ver-
messungsbüro Dominicus Bochum, April 2024 [4]. 

 Volumenmodell des IPA im DWG-Format. DGUV, Stand April 2024 [5]. 

 Lageplan und Schnitt V1_2 als PDF. DGUV, Stand April 2024 [6]. 

 Überschwemmungsgebiet des Marbachs im shp-Format, Stand Februar 2024 [7]. 

 Marbach, Bau der Abwasserkanäle von km 0,4 bis km 5,26 in Bochum, Blatt 1, 3 und 4 sowie 
hydraulischer Längsschnitt des Marbachs. Emschergenossenschaft, Stand 2016 [8]. 

 Errichtung eines neuen Instituts für Prävention und ‚Arbeitsmedizin. Baugrunduntersuchungen. 
Hinz Ingenieure, stand Februar 2024 [9]. 

 Überflutungsnachweis für die Projekte Wohnen am Park und Errichtung eines Büro- und Labor-
gebäudes. Asmus + Prabucki Ingenieure Beratungsgesellschaft mbH, Stand Januar 2024 [10]. 

 Wasserhaushaltsbilanz für die Projekte Wohnen am Park und Errichtung eines Büro- und Labor-
gebäudes. Asmus + Prabucki Ingenieure Beratungsgesellschaft mbH, Stand Januar 2024 [11]. 

 Wasserstand bei Überflutung der Bauvorhaben als PDF. Asmus + Prabucki Ingenieure Bera-
tungsgesellschaft mbH, Stand März 2024 [12]. 



TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft mbH  Seite 2 

  

Q:\LANDMARKEN_1417\001_Huettenstrasse_Bewertung_Ueberschwemmung\AEG\04-Bericht\1417001_Gutachten_BV_Huettenstrasse_20240801.docx 
 

 DGM1 für das Bearbeitungsgebiet. Bezirksregierung Köln, Stand 2024 [13]. 

 Festgesetztes Überschwemmungsgebiet des Marbachs. ELWAS-WEB, Stand April 2024 [14]. 

 Festsetzung der Überschwemmungsgebiete in der Managementeinheit Emscher im Regierungs-
bezirk Arnsberg. Schreiben der BR Arnsberg an die Stadt Bochum vom 27. März 2023 [15]. 

3 Gewässer Marbach 

Der Marbach (Gewässerkennzahl 27724) ist ein ehemaliger offener Abwasserableiter der Emscher-
genossensschaft im Bochumer Stadtgebiet. Er bildet zusammen mit dem Hofsteder Bach die Quell-
gewässer des Hüller Bachs. Durch den Bau neuer Abwasserkanäle ist der Marbach mittlerweile ab-
wasserfrei und wird abschnittsweise ökologisch verbessert. Das Gewässer führt nun deutlich weniger 
Wasser als vor dem Umbau des Emschersystems. 

4 Bauvorhaben Wohnen am Park und Errichtung eines Büro- und Laborgebäu-
des 

Die Landmarken Wohnen am Park Bochum GmbH und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
e. V. (DGUV) planen die Bebauung von Flächen (Bebauungspläne 1034 und 1035) zwischen der 
Hüttenstraße und An der Landwehr im Bochumer Stadtbezirk Südwest. Das Baugelände liegt derzeit 
brach, das alte Fabrikgebäude wurde vollständig zurückgebaut (Abbildung 2). Das Gelände weist 
derzeit Höhen zwischen 80,52 m NHN und 89,28 m NHN [4] auf. Es fällt deutlich nach Norden Rich-
tung Hüttenstraße. Von der DGUV e. V. wird nach vorliegenden Planunterlagen ein 3-geschossiges 
Gebäude plus ein zur Hälfte im Hang liegendes Untergeschoss sowie ein Staffelgeschoss für die 
Technik errichtet werden. Das dreischenklige Gebäude mit begrüntem Innenhof hat äußere Kanten-
abmessungen von etwa 80 m x 110 m x 110 m. Das BV Wohnen am Park umfasst den Bau von 
Mehrfamilienhäusern und deren Nebenanlagen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: BV Wohnen am Park (links) [10] und IPA (rechts) [3] 
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Abbildung 2: Lage der BV (© Land NRW, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) https://www.elwasweb.nrw.de 

2024) 

5 Überschwemmungsgebiet des Marbachs 

Das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Marbachs (Abbildung 3) wurde vor dem 
Umbau des Entwässerungssystems ermittelt, aber von der BR Arnsberg erst 2023 festgesetzt [15], 
also zu einem Zeitpunkt, als sich die Verhältnisse bereits grundlegend geändert hatten. Das Über-
schwemmungsvolumen vor dem Systemumbau wurde von der Emschergenossenschaft, die die Be-
rechnungen im Auftrag der Bezirksregierung für Gewässer in ihrem Einzugsgebiet durchführt, mit 
150.000 m³ beziffert. Der Marbach war zu diesem Zeitpunkt bereits abwasserfrei und durch den Neu-
bau der städtischen Mischwasserkanalisation mit großem Retentionsvolumen erheblich entlastet, 
d. h. im Niederschlagsfall wird seither das Niederschlagswasser nicht mehr unbehandelt und unge-
drosselt aus dem kanalisierten Einzugsgebiet in das Gewässer geleitet. Der Marbach führt somit 
heute weitaus weniger Wasser als zum Zeitpunkt der Ermittlung des Überschwemmungsgebietes, 
die Gewässerumgestaltung (Ökologische Verbesserung) ist aber noch nicht vollständig umgesetzt, 
der Bach präsentiert sich heute nördlich der Hüttenstraße in einem weiterhin naturfernen Zustand 
(Abbildung 4). 

Marbach 

Plangebiet 
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Abbildung 3: Gesetzliches Überschwemmungsgebiet des Marbachs (© Land NRW, dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) https://www.elwasweb.nrw.de 2024) [14] 

 

Abbildung 4: Marbach nördlich der Hüttenstraße (Fotos: Landmarken) [1] 
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6 Auswirkungen des festgesetzten Überschwemmungsgebietes auf das Bauvor-
haben 

Wie Abbildung 3 zeigt, liegen Teile der Fläche des Bauvorhabens im festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet des Marbachs. Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten hat das Ziel, Schäden 
durch Hochwasserereignisse zu verringern oder sogar zu vermeiden. Sie zählt zu den strategischen 
Vorsorgemaßnahmen im vorbeugenden Hochwasserschutz. Überschwemmungsgebiete dienen u. A. 

 dem Erhalt oder der Gewinnung, insbesondere Rückgewinnung von Rückhalteflächen, 

 der Regelung des Hochwasserabflusses, 

 dem Erhalt oder der Verbesserung der ökologischen Strukturen des Gewässers und seiner 
Überflutungsflächen, 

 der Verhinderung erosionsfördernder Maßnahmen, 

 dem hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 sowie der Vermeidung von Störungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. 

In den Überschwemmungsgebieten gelten besondere Schutzvorschriften (§§ 78, 78a, 78c WHG). So 
sind dort zur Vermeidung späterer Hochwasserschäden die Ausweisung neuer Baugebiete im Au-
ßenbereich ebenso wie die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in der Regel untersagt. 

Nach WHG besteht die Möglichkeit, in Ausnahmefällen von den Verboten unter folgenden Vorausset-
zungen abzuweichen: 
 

 Nur Vorhaben, die die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen 
und bei denen der durch die Maßnahme verloren gehende Hochwasserrückhalteraum zeit-
gleich ausgeglichen wird, sind genehmigungsfähig. Außerdem darf der Wasserstand und der 
Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert und der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt werden. Das Vorhaben muss zudem hochwasserangepasst ausgeführt 
werden. 

Die als Sonderordnungsbehörde zuständige Untere Wasserbehörde der Stadt Bochum hat per E-
Mail vom 23. April 2023 (Anhang 1) auf die einzuhaltenden Vorgaben aus dem § 78 Abs. 3 Wasser-
haushaltsgesetz hingewiesen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2.   die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3.   die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Marbachs wurde von der Stadt Bochum 
als maßgeblich für die Genehmigung des Bauvorhabens angesehen, da nur die Bezirksregierung Än-
derungen am ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet vornehmen kann, wenn neue Erkenntnisse 
vorliegen. 
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Die Ausdehnung des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Marbachs und die 
daraus resultierenden Folgen erschweren eine wirtschaftliche Bebauung des Plangebietes nach An-
sicht der Landmarken AG und der DGUV e. V. erheblich.  

7 Neuberechnung des Überschwemmungsgebietes durch die Emschergenos-
senschaft 

Die Emschergenossenschaft hat das Überschwemmungsgebiet des Marbachs unter Einbeziehung 
der Umbaumaßnahmen neu berechnet. Der Umbau der Kanalisation sowie der Bau von Retentions-
maßnahmen waren ohnehin bereits in das Modell der Emschergenossenschaft eingeflossen, da mit 
diesem Berechnungsmodell die Wirksamkeit der seinerzeit geplanten Maßnahmen gegenüber den 
Genehmigungsbehörden nachzuweisen war. Als Ergebnis verringert sich das Überschwemmungsvo-
lumen des Marbachs nördlich der Hüttenstraße signifikant von 150.000 m³ vor dem Umbau des Sys-
tems auf nunmehr 62.500 m³. Der Wasserspiegel sinkt von 84,80 m NHN beim gesetzlich festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiet auf 83,22 m NHN bei der Neuberechnung. 

Dieses Volumen wurde von TUTTAHS & MEYER auf der Basis des DGM1 [10] zur Neuberechnung 
des Überschwemmungsgebietes des Marbachs genutzt, so wie es sich heute im Planbereich dar-
stellt (Abbildung 5). 

Das Ergebnis zeigt auf, dass durch die Reduzierung des Überschwemmungsvolumens auf der Basis 
aktueller Grundlagen das Überschwemmungsgebiet des Marbachs deutlich kleiner ausfällt als das 
gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet und die Gebäude des Bauvorhabens allenfalls 
marginal tangieren. Durch geringe planerische Anpassungen können eventuelle Schäden durch 
Überflutungen vermieden werden. Ein Ausgleich des entfallenden Überschwemmungsvolumens wird 
aufgrund des geringen verdrängten Volumens von 90 m³ nicht erforderlich, da sich die Verteilung der 
90 m³ auf die Fläche des neu berechneten Überschwemmungsgebietes (rd. 40.500 m²) mit einer Er-
höhung von 0,002 m nur theoretisch auswirkt. Das Volumen von 90 m³ wird fast ausschließlich durch 
das Gebäude der DGUV e. V. verdrängt und nur zu einem sehr geringen Teil vom BV der Landmar-
ken AG, wie Abbildung 5 zeigt. 

Nachteilige Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger sowie eine Beeinträchtigung des bestehen-
den Hochwasserschutzes durch die geplante Bebauung können hiernach ausgeschlossen werden. 
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8 Diskussion der Berechnungsergebnisse mit den Behörden 

Die Untere Wasserbehörde der Stadt Bochum hält die Berechnungen und Herleitungen für schlüssig 
und wäre bereit, eine Genehmigung zu erteilen, wenn die Bezirksregierung Arnsberg der Neuberech-
nung des Überschwemmungsgebietes zustimmt. 

Die daraufhin von Frau Roderfeld von der DGUV e. V. einbezogene Bezirksregierung teilte der Unte-
ren Wasserbehörde der Stadt Bochum schriftlich per E-Mail vom 18. Juli 2024 mit, dass 

unter Einbeziehung der aktualisierten Daten der Emschergenossenschaft zum Überschwem-
mungsgebiet Hüttenstraße und vollumfänglicher Beachtung von § 78 WHG keine Bedenken 
aus Sicht der Oberen Behörde gegen das (Bau-) Vorhaben existieren. 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 23. Juli 2024 (Anhang 2) 
ausgeführt, dass nach Neuberechnung des Überschwemmungsgebietes ein Teil des Bauvorhabens 
weiterhin im Überschwemmungsgebiet des Marbachs liegt und verweist auf § 78 (5) WHG, wonach 
die zuständige Behörde, in diesem Fall die Baubehörde der Stadt Bochum, im Einvernehmen mit der 
UWB der Stadt Bochum auch ohne Änderung des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsge-
bietes des Marbachs eine Baugenehmigung erteilen kann, wenn die geplante Baumaßnahme gemäß 
§ 78 (5) WHG 
- die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verlo-

ren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 
- den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 
- den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
- hochwasserangepasst ausgeführt wird. 

Insgesamt gehen durch die geplante Baumaßnahme rd. 90 m³ Retentionsvolumen verloren, also 
0,144 % des Überflutungsvolumens des Marbachs, was zu einem theoretischen Anstieg des Wasser-
spiegels von 0,002 m führt. Die Hochwasserrückhaltung wird durch das Bauvorhaben somit nicht be-
einträchtigt, ein Ausgleich erscheint nicht erforderlich. Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser 
werden nicht nachteilig verändert und der bestehende Hochwasserschutz wird ebenso wenig beein-
trächtigt. In der weiteren Planung des Bauvorhabens ist darauf zu achten, dass durch die ermittelte 
Wasserspiegellage des neu berechneten Überschwemmungsgebietes keine Überflutung der geplan-
ten Gebäude erfolgen kann, womit auch die letzte Vorgabe des § 78 (5) WHG eingehalten würde und 
das erforderliche Einvernehmen hergestellt werden kann.  

9 Fazit 

Durch die Neuberechnung des Überschwemmungsgebietes und der Akzeptanz der Ergebnisse 
durch die BR Arnsberg und die UWB der Stadt Bochum sind die Voraussetzungen für eine wirtschaft-
liche Umsetzung der Bauvorhaben gegeben, eine Genehmigung durch die Stadt Bochum wird als 
sehr wahrscheinlich angesehen. 
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Abbildung 5: Darstellung des neuberechneten Überschwemmungsgebietes des Marbachs 
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